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Art. 4b Pflichten 

1 Produzenten von Brenn- und Treibstoffen 
müssen die Produktionsanlage in der Da-
tenbank der Vollzugsstelle registrieren und 
die Menge der produzierten Brenn- und 
Treibstoffe mittels Herkunftsnachweis bei 
der Vollzugsstelle erfassen lassen.  

2 Importeure von Brenn- und Treibstoffen 
müssen die ausländische Produktionsan-
lage in der Datenbank der Vollzugsstelle 
registrieren und die Menge der importierten 
Brenn- und Treibstoffe mittels Herkunfts-
nachweis bei der Vollzugsstelle erfassen 
lassen.  

3 Importeure von massenbilanzierten Brenn- 
und Treibstoffen müssen die Produktions-
anlagen nicht registrieren.  

4 Von den Pflichten nach den Absätzen 1 und 
2 ausgenommen sind:  
a. Produzenten, die pro Kalenderjahr weni-

ger als 20 Kilogramm erneuerbaren 
Brennstoff oder nicht erneuerbaren 
Wasserstoff, der nicht als Treibstoff ver-
wendet wird, produzieren;  

b. Importeure, die:  
1. Treibstoffe als Betriebsmittel im Fahrzeug-

tank oder in einem Reservekanister  
importieren,  
2. Wasserstoff in Brennstoffzellenfahrzeugen 

als Betriebsmittel im Fahrzeugtank  
importieren,  
3. für die importierten Brenn- und Treibstoffe 

über einen ausländischen Herkunftsnach-
weis verfügen.  

Art. 4b Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und 4bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Von den Pflichten nach den Absätzen 1 und 

2 ausgenommen sind: 
 
 
 
 
 

b. Importeure, die:  
 
 
 
 
 
 

3. für die importierten Brenn- und Treibstoffe 
über einen ausländischen Herkunftsnach-
weis oder ein anderes ausländisches Zertifi-
kat verfügen.  

4bis Importeure von Brenn- oder Treibstoffen, 
die über ausländische Herkunftsnachweise 
oder andere ausländische Zertifikate verfü-
gen, müssen diese bei der Vollzugsstelle er-
fassen lassen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir befürworten, dass bei Importen von 
Brenn- und Treibstoffen zusätzlich zu auslän-
dischen HKN auch gleichwertige ausländi-
sche Zertifikate anerkannt werden. Allerdings 
sind beim Import von erneuerbaren Treibstof-
fen in der Praxis Probleme mit dem Zollge-
setz aufgetreten. Nach Art. 19 des Zollgeset-
zes muss nachgewiesen werden, ob die Roh-
stoffe bei der Produktion erneuerbar sind. Be-
grünung der Produktion mittels anerkannten 
Biomethan-HKN oder Zertifikaten gelten 
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nicht, und der Treibstoff kann nicht als erneu-
erbares Produkt eingeführt werden. 
Wenn die Zertifikate, welche dem physisch 
importierten Produkt zugehören, den Anfor-
derungen der Verordnung des UVEK 
über den Herkunftsnachweis für Brenn- und 
Treibstoffe (VHBT) entsprechen, sollte der 
begrünte Treibstoff auch vom Zoll als grün 
angesehen werden und in Pronovo als grüner 
Treibstoff hinterlegt werden können. Dieses 
Problem soll, sofern möglich, über diese Ver-
nehmlassung gelöst werden. 

Art. 4c Entwertung  

1 Einen Herkunftsnachweis hat zu entwerten 
oder von einem beauftragten Dritten ent-
werten zu lassen, wer:  
a. den ökologischen Mehrwert eines zu-

grundeliegenden Brenn- oder Treibstoffs 
an Endverbraucherinnen oder Endver-
braucher oder an eine Tankstelle abgibt; 

 
 
 
b. die Menge des zugrundeliegenden gas-

förmige Brenn- oder Treibstoffs an End-
verbraucherinnen oder Endverbraucher 
oder einer Tankstelle abgibt und nicht 
ins schweizerische Gasnetz einspeist; 
oder  

c. die Menge des zugrundeliegenden 
Brenn- oder Treibstoffs:  
1. selber verbraucht,  
2. in einen anderen Energieträger um-

wandelt, oder  
3. ins Ausland exportiert, sofern der 

schweizerische Herkunftsnachweis 
im Ausland nicht anerkannt ist.  

2 Einen Herkunftsnachweis hat zudem zu ent-
werten oder von einem beauftragten Drit-
ten entwerten zu lassen, wer ihn als Nach-
weis für die Nutzung von Brenn- oder 
Treibstoffen einsetzt: 

Art. 4c Abs. 1 Bst. abis und b, 3 sowie 4  

1 Einen Herkunftsnachweis hat zu entwerten 
oder von einem beauftragten Dritten entwer-
ten zu lassen, wer:  

 
 
 
 

abis. zugrundeliegenden Wasserstoff an End-
verbraucherinnen oder Endverbraucher 
oder eine Tankstelle abgibt; 

b. die Menge des zugrundeliegenden Bioga-
ses oder des zugrundeliegenden Me-
thans aus anderen erneuerbaren Ener-
gieträgern an Endverbraucherinnen oder 
Endverbraucher oder einer Tankstelle ab-
gibt und nicht ins schweizerische Gasnetz 
einspeist; oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir unterstützen die Konkretisierung, dass 
der physische Fluss von Wasserstoff vom 
HKN entkoppelt werden kann, wenn das Gas 
nicht ins Netz eingespeist wird. 
 
Basierend auf den Änderungen in Art. 4c Abs 
1abis EnV ist jedoch im Sinne der Konsistenz 
eine Anpassung in Art. 8 Abs. 1d VHBT zu-
sätzlich vorzunehmen. Im erläuternden Be-
richt zur Änderung der EnV Art. Art. 4c Abs. 1 
Bst. abis und b, 3 sowie 4 (S. 2-3) wird explizit 
spezifiziert, dass HKN und das physische 
Produkt auch getrennt gehandelt werden kön-
nen, auch wenn die Moleküle nicht in das 
Gasnetz eingespeist werden. Es wird nicht 
spezifiziert, dass dies nicht für ausländische 
HKN gelten soll. Somit sollte Art. 8 Abs. 1 d 
gestrichen werden und in der EnV ergänzt 
werden, dass eine Trennung zwischen HKN 
und physischem Produkt sowohl für inländi-
sche als auch für ausländische HKN gilt. 
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a. im Rahmen der CO2-vermindernden 
Faktoren bei Neuwagenflotten durch 
den Verbrauch von erneuerbaren syn-
thetischen Treibstoffen nach Artikel 11 a 
des CO2-Gesetzes vom 23. Dezember 
2011;  

b. im Rahmen der Kompensationspflicht 
nach Artikel 28b des CO2-Gesetzes; 
oder  

c. im Rahmen der Pflicht zur Bereitstellung 
und zur Beimischung von emissionsar-
men, erneuerbaren und erneuerbaren 
synthetischen Treibstoffen nach Artikel 
28f des CO2- Gesetzes.  

3 Die Entwertung muss jeweils bis Ende eines 
Quartals vorgenommen werden. 

 
 
 
 
4 Wer einen Herkunftsnachweis, der auf der 

Basis ausländischer Zertifikate für erneuer-
barer Gase ausgestellt worden ist, im frei-
willigen Wärmemarkt einsetzt, muss ihn in-
nerhalb eines Jahres entwerten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Die Entwertung muss jeweils vorgenommen 
werden:  
a. für erneuerbares Gas zur Verwendung als 

Treibstoff: bis Ende eines Quartals;  
b. für die anderen Brenn- und Treibstoffe: 

bis Ende Februar des Folgejahres.  
4 Aufgehoben  

Art. 12 Vergütung  

1 Können sich Produzentin oder Produzent 
und Netzbetreiber nicht einigen, so richtet 
sich die Vergütung nach den Kosten des 
Netzbetreibers für den Bezug gleichwerti-
ger Elektrizität bei Dritten sowie den Geste-
hungskosten der eigenen Produktionsanla-
gen; die Kosten für allfällige Herkunfts-
nachweise werden nicht berücksichtigt. Die 
Gleichwertigkeit bezieht sich auf die techni-
schen Eigenschaften der Elektrizität, insbe-
sondere auf die Energiemenge und das 
Leistungsprofil sowie auf die Steuer- und 
Prognostizierbarkeit.  

2 Bei der Vergütung für Elektrizität aus fossil 
und teilweise fossil befeuerten Wärme-
Kraft- Kopplungsanlagen ergibt sich der 
Marktpreis aus den Stundenpreisen am 

Art. 12 Vergütung  

1 Der Marktpreis für die Vergütung für Elektrizi-
tät entspricht dem Preis am Spotmarkt im 
Day- Ahead-Handel für das Marktgebiet 
Schweiz.  

2 Der für die Ermittlung des Differenzbetrags 
nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massge-
bende Referenz-Marktpreis entspricht dem 
vierteljährlich gemittelten Referenz-Markt-
preis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energie-
förderungsverordnung vom 1. November 
2017.  

3 Für Elektrizitätserzeugungsanlagen, deren In-
stallation nicht der Bewilligungspflicht nach 
Artikel 6 der Niederspannungs-Installations-
verordnung vom 7. November 2001 unterlie-
gen und die nicht mit einem intelligenten 
Messsystem nach Artikel 8adecies StromVV 
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Spotmarkt im Day- ahead-Handel für das 
Marktgebiet Schweiz.  

3 Für Elektrizitätserzeugungsanlagen, deren 
Installation nicht der Bewilligungspflicht 
nach Artikel 6 der Niederspannungs-Instal-
lationsverordnung vom 7. November 2001 
unterliegen und die nicht mit einem intelli-
genten Messsystem nach Artikel 8a 
StromVV ausgestattet sind, kann der Netz-
betreiber abweichend von Artikel 11 und 
den Absätzen 1 und 2 eine angemessene 
jährliche Pauschale für die Vergütung der 
eingespeisten Elektrizität vorsehen.  

ausgestattet sind, kann der Netzbetreiber 
abweichend von Artikel 11, 12a und den Ab-
sätzen 1 und 2 eine angemessene jährliche 
Pauschale für die Vergütung der eingespeis-
ten Elektrizität vorsehen.  

 Art. 12a Minimalvergütungen  

Bisheriger Art. 12 Abs. 1bis  

(neu) 2 Für Elektrizität, die zu Zeiten mit negati-
ven Marktpreisen abgenommen wird, be-
trägt der Differenzbetrag null. 

 
 
 
 
 
 
 
(neu) 3 Die Auszahlung des Differenzbetrags 

erfolgt an die Partei, welche zum Publikati-
onszeitpunkt des Referenzmarktpreises ge-
mäss Art. 12 EnFV Eigentümer der Anlage 
ist. 

Der Bundesrat soll von der im Gesetz vorge-
sehenen Möglichkeit Gebrauch machen, eine 
abweichende Regelung für Zeiten mit negati-
ven Preisen vorzusehen. Mit Einführung einer 
Negativpreisregelung erhalten Produzenten 
keinen marktverzerrenden Anreiz, bei negati-
ven Marktpreisen einzuspeisen, wenn die 
Summe aus (negativem) Marktpreis und Dif-
ferenzbetrag positiv ist. 
 
Bei einer Handänderung innerhalb einer Ab-
rechnungsperiode kann die spotmarktbasierte 
Energievergütung problemlos berechnet wer-
den, nicht aber der Differenzbetrag, da dieser 
erst nachträglich bekannt ist. Mit dieser prag-
matischen Regelung wird der Abrechnungs-
prozess vereinfacht.  
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Art. 31 Auszahlungsplan  

1 Übersteigen die eingereichten Gesuche die 
verfügbaren Mittel, so erstellt das BAFU ei-
nen Auszahlungsplan.  

2 Für die Reihenfolge der Auszahlungen ist 
der Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs 
bei der kantonalen Behörde massgebend.  

  

Art. 31 Prioritätenordnung  

1 Übersteigen die eingereichten Gesuche die 
verfügbaren Mittel, so erstellt das BAFU 
eine Prioritätenordnung.  

2 Für die Reihenfolge der Auszahlungen ist der 
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs bei 
der kantonalen Behörde massgebend. Prio-
ritär behandelt werden Gesuche, die:  
a. eine Entschädigung von bereits angefalle-

nen Planungskosten betreffen; oder b. 
Mehrkosten von bereits zugesicherten 
Massnahmen betreffen.  

 
1 Übersteigen die eingereichten Gesuche die 

verfügbaren Mittel, so erstellt das BAFU ent-
sprechend der Vollständigkeit und Qualität 
der Gesuche eine Prioritätenordnung.  

Sind Gesuche innerhalb dieser Priorisierung 
gleichzeitig eingereicht worden, entscheidet 
gemäss «Erläuterndem Bericht zur Revision 
vom Mai 2026 der Energieverordnung» das 
BAFU nach sachgerechten Kriterien. «Dies 
ist insbesondere die wirtschaftliche Zumut-
barkeit für den Kraftwerksinhaber, die bereits 
angefallenen Kosten weiter vorzufinanzieren. 
Dabei wird beurteilt, ob der betreffende Be-
trag im Hinblick auf die finanzielle Liquidität 
des Kraftwerkinhabers oder der Kraftwerkin-
haberin unter Berücksichtigung seiner bzw. 
ihrer Grösse und/oder Rechtsform eine grös-
sere oder geringere Belastung darstellt.» 
Diese Benachteiligung wirtschaftlich potente-
rer Kraftwerksinhaber entspricht nicht dem 
Anspruch von sachgerechten Kriterien; viel-
mehr müsste die Vollständigkeit oder die 
Qualität der Gesuche bei der Priorisierung 
entscheidend sein. 

 Art. 80c Übergangsbestimmung zur Ände-
rung vom xx. Monat 2026  

Für bestehende Anlagen, die noch nicht mit ei-
nem intelligenten Messsystem nach Artikel 
8adecies StromVV ausgestattet sind, richtet 
sich die Vergütung nach Artikel 12 Absatz 1 
in der Fassung vom 1. Januar 2026, längs-
tens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.  

(neu) Verteilnetzbetreiber, die das Vergütungs-
modell noch nicht umsetzen können, dürfen 
die Vergütung nach Art. 12 Abs. 1 in der 
Fassung vom 1. Januar 2026 anwenden, 
längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2027. 

Nicht nur das Fehlen eines intelligenten 
Messsystems kann die Anwendung des 
neuen Vergütungsmodells verhindern, son-
dern auch die anspruchsvolle Umsetzung. Ei-
nerseits betrifft dies die Umsetzung in den 
Verrechnungssystemen, andererseits auch 
die Entscheidungsprozesse in den politischen 
Gremien auf Ebene der Eigentümer. Verteil-
netzbetreibern sollte es daher bis Ende 2027 
erlaubt sein, nach dem alten Modell zu vergü-
ten, wenn sie nachweisen können, dass die 
Umsetzung nicht per 1. Juli 2026 möglich ist. 

Art. 69a106 Räumliche Übersicht der Elekt-
rizitätsproduktionsanlagen 

1 Die Vollzugsstelle dokumentiert gemäss 
den Vorgaben des BFE sämtliche re-
gistrierten Elektrizitätsproduktionsanlagen 
in Form von Geodaten und stellt die Geo-
daten dem BFE zu. 

 

 

 

 

 

 Um eine möglichst genaue Prognose machen 
zu können, müssen Lieferanten die Techni-
schen Daten der PV-Anlagen (wie Standort, 
Ausrichtung, Leistung, Fläche, mit oder ohne 
Eigenverbrauch sowie mit oder ohne Spei-
cher (Heimspeicher, V2G)) für die Anlagen 
in ihren Gebieten kennen.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de#art_69_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de#fn-d124905e5206
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de#art_69_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de#art_69_a
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2 Das BFE erstellt und publiziert eine Ge-
samtsicht, die insbesondere folgende An-
gaben zu den einzelnen Elektrizitätspro-
duktionsanlagen enthält: 
a. Standort; 
b. Technologie; 
c. Anlagenkategorie; 
d. Leistung; 
e. Inbetriebnahmedatum; 
f.107Angabe, ob die Anlage im nationalen 

Interesse ist oder nicht. 
3 Wird eine Elektrizitätsproduktionsanlage er-

weitert, so enthält die Gesamtsicht zudem 
die Angaben zu Anlagenkategorie, Leis-
tung und Inbetriebnahmedatum der Erwei-
terung. 

4 Bei Photovoltaikanlagen publiziert das BFE 
zudem Angaben zur Ausrichtung und Nei-
gung der Module, soweit diese Angaben 
bei der Vollzugsstelle vorhanden sind. 

 

2 Das BFE erstellt und publiziert eine Gesamt-
sicht, die insbesondere folgende Angaben 
zu den einzelnen Elektrizitätsproduktionsan-
lagen enthält: 
a. Standort und Messpunkt; 
b. Technologie; 
c. Anlagenkategorie; 
d. Leistung; 
e. Inbetriebnahmedatum; 
f.107Angabe, ob die Anlage im nationalen In-

teresse ist oder nicht. 
 

 

Damit die Lieferanten einfachen Zugang 
zu den Daten erhalten, ist es notwendig, 
dass Pronovo, welche über die technischen 
Daten aller Analgen verfügt auch deren 
Messpunktnummer veröffentlichen darf.  

 

Mit der Veröffentlichung der Angaben zum 
Messpunkt, wird es für Lieferanten möglich, 
die technischen Daten zusammen mit der 
ihnen vom VNB bereitgestellten Zuordnung 
der Anlagen zum Lieferanten zu verknüpfen 
und so für ihre Prognose zu verwenden. 

 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de#fn-d124905e5262
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de#fn-d124905e5262
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gestützt auf das Energiegesetz vom 30. Sep-
tember 2016 (EnG), auf Artikel 38 des Chemi-
kaliengesetzes vom 15. Dezember 2000 und 
auf die Artikel 39 Absatz 1 und 40 des Um-
weltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983, in 
Ausführung des Bundesgesetzes vom 6. Ok-
tober 1995 über die technischen Handels-
hemmnisse,  

Ingress  

gestützt auf das Energiegesetz vom 30. Sep-
tember 2016 (EnG), auf Artikel 38 des Chemi-
kaliengesetzes vom 15. Dezember 2000 und 
auf die Artikel 35i, 39 Absatz 1 und 40 des Um-
weltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983, in 
Ausführung des Bundesgesetzes vom 6. Okto-
ber 1995 über die technischen Handelshemm-
nisse,  

  

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich  

1 Mit dieser Verordnung soll der Energiever-
brauch serienmässig hergestellter Anlagen, 
Fahrzeuge und Geräte reduziert und deren 
Energieeffizienz gesteigert werden.  

2 Sie gilt für serienmässig hergestellte Anla-
gen, Fahrzeuge und Geräte sowie deren 
serienmässig hergestellte Bestandteile, die 
in erheblichem Ausmass Energie verbrau-
chen und in der Schweiz in Verkehr ge-
bracht oder abgegeben werden.  

Art. 1 Abs. 1  

1 Mit dieser Verordnung soll der Energiever-
brauch serienmässig hergestellter Anlagen, 
Fahrzeuge und Geräte reduziert und deren 
Energie- und Ressourceneffizienz gesteigert 
werden.  

  

Art. 3 Allgemeine Voraussetzungen  

Die in den Anhängen 1.1–3.2 aufgeführten, 
serienmässig hergestellten Anlagen und Ge-
räte sowie deren serienmässig hergestellte 
Bestandteile (Anlagen und Geräte) dürfen nur 
in Verkehr gebracht und abgegeben werden, 
wenn sie:  

a. die Mindestanforderungen an den spezi-
fischen Energieverbrauch, an die Ener-
gieeffizienz und an die energiever-
brauchsrelevanten Eigenschaften erfül-
len;  

b. das energietechnische Prüfverfahren 
(Konformitätsbewertungsverfahren) 
durchlaufen haben; und  

c. mit den Angaben zum spezifischen 
Energieverbrauch, zur Energieeffizienz 

Art. 3 Allgemeine Voraussetzungen  

Die in den Anhängen 1.1–2.15 aufgeführten, 
serienmässig hergestellten Anlagen und Ge-
räte sowie deren serienmässig hergestellte Be-
standteile (Anlagen und Geräte) dürfen nur in 
Verkehr gebracht und abgegeben werden, 
wenn sie:  

a. die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energie- 
und Ressourceneffizienz und an die ener-
gieverbrauchsrelevanten Eigenschaften 
erfüllen;  

b. das Konformitätsbewertungsverfahren 
durchlaufen haben; und  

c. mit den Angaben zum spezifischen Ener-
gieverbrauch, zur Energie- und Ressour-
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und zu den energieverbrauchsrelevan-
ten Eigenschaften gekennzeichnet sind.   

ceneffizienz sowie zu den energiever-
brauchsrelevanten Eigenschaften ge-
kennzeichnet sind.  

Art. 4 Mindestanforderungen  

1 Die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energieef-
fizienz und an die energieverbrauchsrele-
vanten Eigenschaften von Anlagen und 
Geräten sind in den Anhängen 1.1–2.14 
festgelegt.  

2 Die Mindestanforderungen gelten auch für 
Anlagen und Geräte, die für den gewerbli-
chen Eigengebrauch beschafft werden.  

Art. 4 Abs. 1  

1 Die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energie- 
und Ressourceneffizienz sowie an die ener-
gieverbrauchsrelevanten Eigenschaften von 
Anlagen und Geräten sind in den Anhängen 
1.1–2.15 festgelegt.  

  

Art. 5 Konformitätsbewertungsverfahren  

1 Der spezifische Energieverbrauch, die Ener-
gieeffizienz sowie die energieverbrauchsre-
levanten Eigenschaften von Anlagen und 
Geräten werden durch ein Konformitätsbe-
wertungsverfahren ermittelt; die Einzelhei-
ten sind in den Anhängen 1.1–3.2 geregelt.  

2 Das Konformitätsbewertungsverfahren ist 
nach einem der in Artikel 8 Ziffer 2 der 
Richtlinie 2009/125/EG vorgesehenen Ver-
fahren durchzuführen.  

Art. 5 Abs. 1  

1 Der spezifische Energieverbrauch, die Ener-
gie- und Ressourceneffizienz sowie die 
energieverbrauchsrelevanten Eigenschaften 
von Anlagen und Geräten werden durch ein 
Konformitätsbewertungsverfahren ermittelt; 
die Einzelheiten sind in den Anhängen 1.1–
2.15 geregelt.  

  

Art. 6 Kennzeichnung  

1 Wer die in den Anhängen 1.1–1.22, 3.1 und 
3.2 aufgeführten Anlagen und Geräte in 
Verkehr bringt oder abgibt, muss sie mit 
der Energieetikette kennzeichnen.  

2 Die Energieetikette muss in einheitlicher 
und vergleichbarer Form Auskunft geben 
über den Verbrauch an Energie und an an-
deren Ressourcen sowie über den Nutzen 
bei den massgebenden Betriebsarten; die 
Einzelheiten sind in den Anhängen nach 
Absatz 1 geregelt.  

3 Wer Anlagen und Geräte nach Absatz 1 in 
Verkehr bringt oder abgibt, muss dafür sor-
gen, dass die Energieetikette:  

Art. 6 Abs. 1  

1 Wer die in den Anhängen 1.1–1.23 aufge-
führten Anlagen und Geräte in Verkehr 
bringt oder abgibt, muss sie mit der Energie-
etikette kennzeichnen.  
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a. an den Ausstellungsexemplaren und in 
den Unterlagen, die mit diesen mitgelie-
fert werden, erscheint;  

b. in den Verkaufsunterlagen, namentlich in 
Prospekten und im Werbematerial, und 
in der verkaufsbezogenen Werbung gut 
lesbar abgebildet ist.  

4 In den Verkaufsunterlagen nach Absatz 3 
Buchstabe b kann alternativ die Energieef-
fizienzklasse in Weiss auf einem Pfeil dar-
gestellt werden, der die gleiche Form und 
Farbe hat wie die entsprechende Energie-
effizienzklasse auf der Energieetikette; es 
ist die gleiche Schriftgrösse wie für die 
Preisangabe zu verwenden.  

Art. 7 Konformitätserklärung  

1 Wer Anlagen und Geräte in Verkehr bringt 
oder abgibt, muss mit einer Konformitätser-
klärung bestätigen können, dass diese den 
in den Anhängen 1.1–3.2 festgelegten An-
forderungen entsprechen.  

2 Die Konformitätserklärung muss in einer 
schweizerischen Amtssprache oder in Eng-
lisch abgefasst sein und folgende Angaben 
enthalten:  
a. den Namen und die Adresse des Her-

stellers oder seines in der Schweiz nie-
dergelassenen Vertreters;  

b. eine Beschreibung der Anlage oder des 
Gerätes;  

c. eine Erklärung, dass die Anlage oder 
das Gerät die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt;  

d. die Fundstelle der technischen Normen 
oder andere Spezifikationen, mit denen 
die Anlage oder das Gerät überein-
stimmt und aufgrund deren die Konfor-
mität mit den Anforderungen dieser Ver-
ordnung erklärt werden;  

e. den Namen und die Adresse der Person, 
welche die Konformitätserklärung für 
den Hersteller oder seinen in der 

Art. 7 Abs. 1  

1 Wer Anlagen und Geräte in Verkehr bringt 
oder abgibt, muss mit einer Konformitätser-
klärung bestätigen können, dass diese den 
in den Anhängen 1.1–2.15 festgelegten An-
forderungen entsprechen.  
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Schweiz niedergelassenen Vertreter un-
terzeichnet.  

3 Fällt eine Anlage oder ein Gerät unter meh-
rere Regelungen, die eine Konformitätser-
klärung verlangen, so kann eine einzige 
Konformitätserklärung ausgestellt werden.  

4 Die Konformitätserklärung muss während 
zehn Jahren seit der Herstellung der An-
lage oder des Gerätes vorgelegt werden 
können. Die Frist beginnt mit der Herstel-
lung des letzten Exemplars einer Serie zu 
laufen.  

Art. 8 Technische Unterlagen  

1 Wer Anlagen und Geräte in Verkehr bringt 
oder abgibt, muss mittels technischer Un-
terlagen belegen können, dass die in den 
Anhängen 1.1–3.2 festgelegten Anforde-
rungen erfüllt sind.  

2 Die technischen Unterlagen müssen in einer 
schweizerischen Amtssprache oder in Eng-
lisch abgefasst sein und insbesondere fol-
gende Angaben enthalten:  
a. alle Angaben, die für die eindeutige 

Identifizierung der Anlage oder des Ge-
rätes erforderlich sind;  

b. eine allgemeine Beschreibung der An-
lage oder des Gerätes und dessen vor-
gesehene Verwendung;  

c. Angaben über die wichtigsten Merkmale 
des Modells, insbesondere über As-
pekte, die für den Energieverbrauch des 
Modells von besonderer Bedeutung sind 
wie Abmessungen, Inhalte und Beson-
derheiten, und gegebenenfalls Zeich-
nungen des Modells;  

d. die Gebrauchsanleitung;  
e. eine Liste der ganz oder teilweise ange-

wandten Normen sowie eine Beschrei-
bung der zur Erfüllung der grundlegen-
den Anforderungen gewählten Lösung, 
soweit die bezeichneten Normen nicht 
angewandt wurden;  

Art. 8 Abs. 1  

1 Wer Anlagen und Geräte in Verkehr bringt 
oder abgibt, muss mittels technischer Unter-
lagen belegen können, dass die in den An-
hängen 1.1–2.15 festgelegten Anforderun-
gen erfüllt sind.  
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f. die Ergebnisse der Messungen und Be-
rechnungen, die innerhalb des Konfor-
mitätsbewertungsverfahrens gemacht 
wurden;  

g. die Prüfberichte des Herstellers oder die 
durch eine Prüfstelle erstellten Prüfbe-
richte.  

3 Die technischen Unterlagen können in einer 
anderen Sprache abgefasst sein, sofern 
die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Aus-
künfte in einer schweizerischen Amtsspra-
che oder in Englisch erteilt werden.  

Art. 14 Kontrolle und Massnahmen  

1 Das BFE kontrolliert auf geeignete Weise 
und in angemessenem Umfang, ob die in 
Verkehr gebrachten oder abgegebenen se-
rienmässig hergestellten Anlagen, Fahr-
zeuge und Geräte sowie deren serienmäs-
sig hergestellte Bestandteile den Vorschrif-
ten dieser Verordnung entsprechen. Es 
führt zu diesem Zweck Stichproben durch 
und verfolgt begründete Hinweise, wonach 
Vorschriften dieser Verordnung nicht ein-
gehalten werden.  

2 Es kann im Rahmen der Kontrolltätigkeit 
insbesondere:  
a. von den Herstellern, Importeuren und 

Händlern den Zugang zu den Unterla-
gen und Informationen verlangen, die 
für die Kontrolle erforderlich sind;  

b. die Grundstücke, Gebäude, Betriebe, 
Räume, Anlagen und sonstige Infra-
strukturen während der üblichen Ar-
beitszeit betreten;  

c. für Anlagen und Geräte eine energie-
technische Überprüfung (Konformitäts-
überprüfung) anordnen; die Hersteller, 
Importeure und Händler haben dem 
BFE die dazu erforderlichen Anlagen 
und Geräte unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.  

 
 

Art. 14 Abs. 2 Bst. c, 2bis, 3 Einleitungsteil 
und 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Es kann im Rahmen der Kontrolltätigkeit ins-
besondere: 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. für Anlagen und Geräte eine Konformi-
tätsüberprüfung anordnen; die Hersteller, 
Importeure und Händler haben dem BFE 
die dazu erforderlichen Anlagen und Ge-
räte unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len.  

 
2bis Es kann vom Bundesamt für Zoll und 

Grenzsicherheit verlangen, ihm Auskünfte 
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3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften die-
ser Verordnung verletzt sind, so verfügt 
das BFE die geeigneten Massnahmen. Es 
kann insbesondere:  
a. das Inverkehrbringen und das Abgeben 

einer Anlage, eines Fahrzeugs oder ei-
nes Gerätes oder eines Bestandteils da-
von verbieten;  

b. die Behebung der Verletzung, den Rück-
ruf, die Beschlagnahme und die Einzie-
hung einer Anlage, eines Fahrzeugs 
oder eines Gerätes oder eines Bestand-
teils davon verfügen; c. die von ihm ge-
troffenen Massnahmen veröffentlichen.  

4 Ergibt die Kontrolle, dass die Anlagen oder 
Geräte den Anforderungen dieser Verord-
nung nicht entsprechen, so trägt die Per-
son, die diese in Verkehr gebracht oder ab-
gegeben hat, die im Rahmen der Kontrolle 
entstandenen Kosten. 

über den Import von Anlagen und Geräten 
während eines bestimmten Zeitraums zu er-
teilen.  

3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften dieser 
Verordnung verletzt sind, so ordnet das BFE 
die geeigneten Massnahmen an. Es kann 
insbesondere: 

5 Soweit Vorschriften dieser Verordnung die 
Ressourceneffizienz betreffen, ist das Bun-
desamt für Umwelt für die Kontrolle und An-
ordnung von Massnahmen zuständig.  

Art. 2 Ausnahmekatalog gemäss Artikel 
16a Absatz 2 Buchstabe e THG  

 
 
Vom Grundsatz nach Artikel 16a Absatz 1 
THG ausgenommen sind:  

c. die folgenden übrigen Produkte:  
1. …  
2. Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahnfahr-

zeuge, die nicht den schweizerischen  
sicherheitsrelevanten Produktevorschriften 

gemäss folgenden Erlassen entsprechen:  
– Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957  
– Eisenbahnverordnung vom 23. November 

1983  
– Ausführungsbestimmungen vom 22. Mai 

2006 zur Eisenbahnverordnung, 6. Revi-
sion  

– Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902  

Die Verordnung vom 19. Mai 2010 über das In-
verkehrbringen von Produkten nach ausländi-
schen Vorschriften wird wie folgt geändert:  
 
Art. 2 Bst. c Ziff. 5 Einleitungssatz und zehnter 

Strich  
Vom Grundsatz nach Artikel 16a Absatz 1 THG 
ausgenommen sind:  

c. die folgenden übrigen Produkte:  
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– Verordnung vom 5. Dezember 1994 über 
elektrische Anlagen von Bahnen  

– Ausführungsbestimmungen zu den in dieser 
Ziffer genannten Erlassen,  

3. …  
4. dem Edelmetallkontrollgesetz vom 20. Juni 

1933 unterstellte Waren, welche die Vor-
schriften betreffend Feingehalte und betref-
fend die Bezeichnung, Kennzeichnung und 
materielle Zusammensetzung nach den Ar-
tikeln 1–3 und 5–21 des Edelmetallkontroll-
gesetzes nicht erfüllen,  

5. die folgenden Geräte, welche die techni-
schen Vorschriften gemäss den Artikeln 3–
8 sowie den Anhängen 1.3, 1.15, 1.16, 
1.18, 1.21, 2.14, 2.15 und 3.2 der Energie-
effizienzverordnung vom 1. November 
2017 nicht einhalten:  

– …  
– netzbetriebene Haushaltswäschetrockner  
– bei Warmwasserbereitern und Warmwas-

serspeichern: elektrische  
konventionelle Warmwasserbereiter mit ei-

nem Speichervolumen von ≥ 150 Litern 
und Warmwasserspeicher mit einem Spei-
chervolumen von ≤ 500 Litern  

– bei Raumheizgeräten und Kombiheizgerä-
ten: elektrische Raumheizgeräte und  

elektrische Kombiheizgeräte  
– bei Einzelraumheizgeräten: elektrische Ein-

zelraumheizgeräte  
– bei netzbetriebenen Kühlgeräten mit Direkt-

verkaufsfunktion: Getränkekühler mit Di-
rektverkaufsfunktion, vertikale und kombi-
nierte Kühlschränke für Supermärkte sowie 
vertikale und kombinierte Gefrierschränke 
für Supermärkte  

– …  
– netzbetriebene gewerbliche Kochfelder, of-

fene Gratinier- oder Warmhalte-Öfen  
mit starker Oberhitze (Salamander) und Frit-

teusen  
– netzbetriebene gewerbliche Geschirrspüler  
– netzbetriebene Haushaltskaffeemaschinen,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. die folgenden Geräte, welche die techni-

schen Vorschriften gemäss den Artikeln 3–8 
sowie den Anhängen 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 
1.21, 2.14 und 2.15 der Energieeffizienzver-
ordnung vom 1. November 2017 nicht ein-
halten:  

- Aufgehoben  
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Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben 
netzbetriebener Haushaltswäschetrockner 

 
 
 
1 Geltungsbereich  

1.1 Dieser Anhang gilt für netzbetriebene 
Haushaltswäschetrockner nach Artikel 1 
Absätze 1  

und 3 der Verordnung (EU) 2023/2533.  
1.2 Ausgenommen sind die Geräte nach Arti-

kel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2023/2533.  

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach 
Artikel 2 und Anhang I der Verordnung 
(EU) 2023/2533. 

 
3 Konformitätsbewertungsverfahren  

3.1 Im Rahmen der Konformitätsbewertung 
werden die Eigenschaften der  

Haushaltswäschetrockner nach Ziffer 1 an-
hand der Vorgaben und Methoden nach 
den Anhängen II, III und VI der Verordnung 
(EU) 2023/2533 und den Anhängen II, IV 
und X der Delegierten Verordnung (EU) 
2023/2534 gemessen und berechnet; die 
technischen Unterlagen müssen die Ergeb-
nisse der Messungen und Berechnungen 
enthalten.  

3.2 Im Rahmen der Konformitätsüberprüfung 
testet die Kontrollstelle einen Haushaltswä-
schetrockner anhand der Vorgaben und 
Methoden nach Ziffer 3.1; die Messwerte 
müssen die Anforderungen nach Anhang 
IV Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2533 sowie nach den Anhängen VI 
und IX Nummer 4 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2023/2534 erfüllen.  

Anhang 1.3 

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8 
Abs. 1)  

 

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben netz-
betriebener Haushaltswäschetrockner 

 
 
 
 
Ziff. 1.1 Fussnote  

1.1 Dieser Anhang gilt für netzbetriebene 
Haushaltswäschetrockner nach Artikel 1 Ab-
sätze 1 und 3 der Verordnung (EU) 
2023/2533. 

 
 
 
 
 
 
Ziff. 3.1  

3.1 Im Rahmen der Konformitätsbewertung 
werden die energieverbrauchsrelevanten Ei-
genschaften der Haushaltswäschetrockner 
nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben und Me-
thoden nach den Anhängen II, III und VI der 
Verordnung (EU) 2023/2533 und den An-
hängen II, IV und X der Delegierten Verord-
nung (EU) 2023/2534 gemessen und be-
rechnet; die technischen Unterlagen müssen 
die Ergebnisse der Messungen und Berech-
nungen enthalten.  
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Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben 
netzbetriebener Haushaltsdunstabzugs-
hauben  

3 Konformitätsbewertungsverfahren  

3.1 Im Rahmen der Konformitätsbewertung 
werden die energieverbrauchsrelevanten 
Eigenschaften der Haushaltsdunstabzugs-
hauben nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben 
und Methoden nach den Anhängen I Zif-
fern 1.3 und 2.3 und II Ziffer 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 66/2014 gemessen und be-
rechnet; die technischen Unterlagen müs-
sen die Ergebnisse der Messungen und 
Berechnungen enthalten.  

3.2 Im Rahmen der Konformitätsüberprüfung 
testet die Kontrollstelle eine Haushalts-
dunstabzugshaube anhand der Vorgaben 
und Methoden nach Ziffer 3.1; die Mess-
werte müssen die Anforderungen nach An-
hang III Ziffer 2 der Verordnung (EU) Nr. 
66/2014 erfüllen.  

Anhang 1.7 

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 
und 8 Abs. 1) 

 

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben netz-
betriebener Haushaltsdunstabzugshauben 

 
Ziff. 3  

3.1 Im Rahmen der Konformitätsbewertung 
werden die energieverbrauchsrelevanten Ei-
genschaften der Haushaltsdunstabzugshau-
ben nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben und 
Methoden nach den Anhängen I Ziffern 1.3 
und 2.3 und II Ziffer 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 66/2014 sowie Anhang II Ziffer 2 der De-
legierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 ge-
messen und berechnet; die technischen Un-
terlagen müssen die Ergebnisse der Mes-
sungen und Berechnungen enthalten.  

3.2 Im Rahmen der Konformitätsüberprüfung 
testet die Kontrollstelle eine Haushaltsdunst-
abzugshaube anhand der Vorgaben und 
Methoden nach Ziffer 3.1; die Messwerte 
müssen die Anforderungen nach Anhang III 
Ziffer 2 der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 
und Anhang VIII Ziffer 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 65/2014 erfüllen.  

  

 
 
 
 
Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben von 
Smartphones, Mobiltelefonen, schnurlosen 
Telefonen und Slate-Tablets  

1 Geltungsbereich  

1.1 Dieser Anhang gilt für Smartphones, Mo-
biltelefone, die keine Smartphones sind, 
schnurlose Telefone und Slate-Tablets 
nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2023/1670.  

Anhang 1.23 

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8 
Abs. 1) 

 

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben von 
Smartphones, Mobiltelefonen, schnurlosen 
Telefonen und Slate-Tablets  

Ziff. 1.1 Fussnote  

1.1 Dieser Anhang gilt für Smartphones, Mobil-
telefone, die keine Smartphones sind, 
schnurlose Telefone und Slate-Tablets nach 
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1.2 Ausgenommen sind Smartphones, Mobil-
telefone, die keine Smartphones sind, 
schnurlose Telefone und Slate-Tablets 
nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2023/1670.  

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach 
Artikel 2 und Anhang I der Verordnung 
(EU) 2023/1670.  

Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2023/1670.  

 

 

 

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben 
netzbetriebener elektrischer und elektroni-
scher Haushalts- und Bürogeräte im Aus-
Zustand, im Bereitschaftszustand und im 
vernetzten Bereitschaftsbetrieb  

1 Geltungsbereich  

1.1 Dieser Anhang gilt für netzbetriebene 
elektrische und elektronische Haushalts- 
und Bürogeräte im Aus-Zustand, im Bereit-
schaftszustand und im vernetzten Bereit-
schaftsbetrieb nach Artikel 1 und Anhang II 
der Verordnung (EU) 2023/826.  

1.2 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach 
Artikel 2 und Anhang I der Verordnung 
(EU) 2023/826.  

Anhang 2.1 

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 
und 8 Abs. 1) 

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben netz-
betriebener elektrischer und elektronischer 
Haushalts- und Bürogeräte im Aus-Zustand, 
im Bereitschaftszustand und im vernetzten 
Bereitschaftsbetrieb  

Ziff. 1.1 Fussnote  

1.1 Dieser Anhang gilt für netzbetriebene elekt-
rische und elektronische Haushalts- und Bü-
rogeräte im Aus-Zustand, im Bereitschafts-
zustand und im vernetzten Bereitschaftsbe-
trieb nach Artikel 1 und Anhang II der Ver-
ordnung (EU) 2023/826.  

  

 

 

 

 

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben von 
Ventilatoren  

1 Geltungsbereich  

1.1 Dieser Anhang gilt für Ventilatoren mit ei-
ner Eingangsleistung der Antriebmotoren 
zwischen 0,125 und 500 kW. 

Anhang 2.6 

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 
und 8 Abs. 1)  

Anforderungen an die Energieeffizienz und 
an das Inverkehrbringen und Abgeben von 
Ventilatoren  

Ziff. 1.1 Fussnote  

1.1 Dieser Anhang gilt für Ventilatoren nach Ar-
tikel 1 der Verordnung (EU) 2024/1834.  
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1.2 Ausgenommen sind die Ventilatoren nach 
Artikel 1 Ziffern 2 und 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 327/2011.  

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach 
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 
327/2011.  
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4.1.1 Die Jahreskosten setzen sich zusam-
men aus:  
a. den Kapitalkosten, die sich aufgrund der 

Investitionen ergeben und die für die 
Anlagenteile mit der standardisierten 
Nutzungsdauer gemäss Anhang 2.2 Zif-
fer 4 und einem durchschnittlichen Kapi-
talkostensatz gemäss Anhang 3 annui-
tätisch berechnet werden;  

b. den Betriebskosten, die wie folgt berück-
sichtigt werden:  

1. für Neuanlagen und erhebliche Erweiterun-
gen: bis zu einem Betrag von höchstens 2 
Prozent der anrechenbaren Investitionen 
einschliesslich der Kosten für die Unter-
nehmensführung, die Kraftwerksbewirt-
schaftung, die Energiebewirtschaftung und 
die Energieverwertung auf Stufe der Betrei-
bergesellschaft,  

2. für erhebliche Erneuerungen von steuerba-
ren Anlagen mit einer Leistung von mehr 
als 3 MW: die durchschnittlichen Betriebs-
kosten vor der Erneuerung; sie werden im 
Verhältnis des Mehrerlöses zum Gesamt-
erlös nach der Erneuerung berücksichtigt, 
wobei der Mehrerlös der Differenz ent-
spricht zwischen dem Erlös, der mit der er-
neuerten Anlage erzielt werden kann, und 
dem Erlös der mit der Anlage, wie sie vor 
der Erneuerung bestand, hätte erzielt wer-
den können,  

3. für erhebliche Erneuerungen von allen nicht 
steuerbaren Anlagen und von steuerbaren 
Anlagen mit einer Leistung von bis zu 3 
MW: die Betriebskosten vor der Erneue-
rung; sie werden im Verhältnis der Mehr-
produktion zur Nettoproduktion nach der 
Erneuerung berücksichtigt;  

Anhang 6.1 der Energieförderungsverord-
nung vom 1. November 2017 wird wie folgt 
geändert: 

Ziff. 4.1.1 Bst. a sowie d Ziff. 3 und 4  

4.1.1 Die Jahreskosten setzen sich zusammen 
aus:  
a. den Kapitalkosten, die sich aufgrund der 

nach Artikel 61 Absätze 1–3 und Artikel 
62 Absatz 1 Buchstaben b und c zu be-
stimmenden anrechenbaren Investitions-
kosten ergeben und die für die Anlagen-
teile mit der standardisierten Nutzungs-
dauer gemäss Anhang 2.2 Ziffer 4 und ei-
nem durchschnittlichen Kapitalkostensatz 
gemäss Anhang 3 annuitätisch berechnet 
werden; 
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c. den Energiebewirtschaftungs- und Ver-
waltungskosten bei den folgenden Anla-
gen mit einer Leistung von mehr als 3 
MW:  
1. bei Laufwasserkraftwerken: bis zu 

0,25 Rp./kWh,  
2. bei Speicher- und Pumpspeicherkraft-

werken: bis zu 0,4 Rp./kWh;  
d. den geschuldeten Abgaben und Leistun-

gen an das Gemeinwesen in folgendem 
Umfang:  
1. für erhebliche Erneuerungen von 

steuerbaren Anlagen mit einer Leis-
tung von mehr als 3 MW: die Abga-
ben und Leistungen an das Gemein-
wesen vor der Erneuerung im Ver-
hältnis des Mehrerlöses zum Ge-
samterlös nach der Erneuerung; der 
Mehrerlös entspricht der Differenz 
zwischen dem Erlös, der mit der er-
neuerten Anlage erzielt werden kann, 
und dem Erlös, der mit der Anlage 
vor der Erneuerung hätte erzielt wer-
den können,  

2. für erhebliche Erneuerungen von al-
len nicht steuerbaren Anlagen und 
von Anlagen mit einer Leistung von 3 
MW oder weniger: die Abgaben und 
Leistungen an das Gemeinwesen vor 
der Erneuerung im Verhältnis der 
Mehrproduktion zur Nettoproduktion 
nach der Erneuerung;  

e. die kalkulatorischen Gewinnsteuern;  
f. den Kosten für die Elektrizität für Zubrin-

ger- und Umwälzpumpen.  

 
 
 
 
 
 
 
d. den geschuldeten Abgaben und Leistun-

gen an das Gemeinwesen in folgendem 
Umfang:  
3. für Neuanlagen: die gemäss Konzes-

sion geschuldeten Abgaben und Leis-
tungen, 

4. für erhebliche Erweiterungen: die durch 
die Erweiterung bedingten zusätzli-
chen Abgaben und Leistungen;  
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 Art. 54a Ausnahmen von der Konditionie-
rungspflicht  

Nicht konditioniert werden müssen radioaktive 
Abfälle, bei denen absehbar ist, dass sie: nach 
den Artikeln 111–116 StSV an die Umwelt ab-
gegeben werden können; einer Abklinglage-
rung nach Artikel 117 StSV zugeführt werden 
können; die Voraussetzungen für eine Befrei-
ung nach Artikel 106 StSV erfüllen.  

  

Art. 55 Zuständigkeit  

1 Das Bundesamt ist zuständig für die Ertei-
lung:  
a. von Bewilligungen für den Umgang mit 

radioaktiven Abfällen;  
b. der Zustimmung zur Vereinbarung über 

die Rücknahme von radioaktiven Abfäl-
len nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe 
d und Absatz 4 KEG.  

2 Die besondere Zuständigkeit von Artikel 11 
Absatz 2 Buchstabe f StSV bleibt vorbehal-
ten.  

3 Das Departement ist zuständig für den Ab-
schluss der völkerrechtlichen Vereinbarung 
nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a KEG 
bei der Ausfuhr von schwach- und mittelak-
tiven Abfällen zur Konditionierung.  

Art. 55 Abs. 2  

Aufgehoben  

  

 Art. 55a Ausnahmen von der Bewilligungs-
pflicht  

Von der Bewilligungspflicht nach Artikel 34 Ab-
satz 1 KEG ausgenommen ist der Umgang mit 
radioaktiven Abfällen, die:  

a.  nach Artikel 111– 116 StSV an die Um-
welt abgegeben werden; oder 

b. der Abklinglagerung nach Artikel 117 
StSV zugeführt werden.  
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Art. 11 Bewilligungsbehörden  

1 Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist, 
unter dem Vorbehalt von Absatz 2, Bewilli-
gungsbehörde für alle bewilligungspflichti-
gen Tätigkeiten und Strahlungsquellen 
nach dieser Verordnung.  

2 Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) ist Bewilligungsbehörde 
für:  
a. Tätigkeiten in Kernanlagen, die nicht der 

Bewilligungspflicht oder einer Stillle-
gungsverfügung nach KEG unterstehen;  

b. Versuche mit radioaktiven Stoffen im 
Rahmen von erdwissenschaftlichen Un-
tersuchungen nach Artikel 35 KEG;  

c. die Ein- und die Ausfuhr radioaktiver 
Stoffe für oder aus Kernanlagen;  

d. den Transport radioaktiver Stoffe von 
und zu Kernanlagen;  

e. die Abgabe von radioaktiven Abfällen 
aus Kernanlagen an die Umwelt;  

f. die Abklinglagerung radioaktiver Abfälle 
aus Kernanlagen sowie alle damit im 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.  

Die Strahlenschutzverordnung vom 26. Ap-
ril 2017 wird wie folgt geändert: 

 
 
Art. 11 Abs. 2 Bst. e  

2 Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) ist Bewilligungsbehörde 
für:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. die Abgabe von radioaktiven Abfällen aus 
Kernanlagen an die Umwelt sowie alle 
damit im Zusammenhang stehenden 
Transporte;  
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Art. 4 Grundversorgungstarife  

1 Die Verteilnetzbetreiber müssen die Grund-
versorgungstarife pro Kalenderjahr (Tarif-
jahr) festlegen.  

2 Das Entgelt für die in der Grundversorgung 
gelieferte Elektrizität (Art. 6 Abs. 5bis Bst. d 
StromVG) darf die anrechenbaren Energie-
kosten nicht übersteigen.  

3 Für die Berechnung der anrechenbaren 
Energiekosten gelten die folgenden 
Grundsätze:  
e. Im Rahmen der Vergütung nach Artikel 

15 Absatz 1 EnG sind die folgenden 
Kosten anrechenbar:  
1. mit Abnahme des Herkunftsnachwei-

ses: maximal die Gestehungskosten 
nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. 
Juli 2024 geltenden Fassung abzüg-
lich allfälliger Fördermittel nach Arti-
kel 4a in der am 1. Juli 2024 gelten-
den Fassung;  

2. ohne Abnahme des Herkunftsnach-
weises: maximal der schweizweit 
harmonisierte Preis nach Artikel 15 
Absatz 1 EnG zum Zeitpunkt der Ein-
speisung oder die Minimalvergütung.  

Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1  

3 Für die Berechnung der anrechenbaren Ener-
giekosten gelten die folgenden Grundsätze:  
e. Im Rahmen der Vergütung nach Artikel 15 

Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten 
anrechenbar:  
1. mit Abnahme des Herkunftsnachwei-

ses: maximal die Gestehungskosten 
nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. 
Juli 2024 geltenden Fassung abzüglich 
allfälliger Fördermittel nach Artikel 4a 
in der am 1. Juli 2024 geltenden Fas-
sung, oder, falls der der schweizweit 
harmonisierte Preis nach Artikel 15 Ab-
satz 1 EnG über den Gestehungskos-
ten liegt, maximal dieser Preis zum 
Zeitpunkt der Einspeisung;   

 Der VSE begrüsst diese Anpassung. Sie be-
deutet, dass auch bei der Abnahme der HKN 
der Referenz-Marktpreis in der Grundversor-
gung anrechenbar ist, wenn dieser Referenz-
Marktpreis über den Gestehungskosten liegt. 
Dies bedeutet zwar, dass der HKN dann zu 
null abgenommen werden muss. Durch die 
hohen Strompreise in dieser Phase erhalten 
die Erzeuger trotz tiefen HKN-Preisen aber 
ein faires Entgelt. 

 Art. 8adecies Abs. 7  

7 Die Netzbetreiber müssen ab dem 1. Januar 
2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die un-
ter Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen, ein in-
telligentes Messsystem einsetzen.  

Art. 8adecies  
7 Die Netzbetreiber müssen ab dem 1. Januar 
2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die unter 
Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen, am Netzan-
schlusspunkt ein intelligentes Messsystem ein-

setzen.  

Mit der Präzisierung werden Missverständ-
nisse vermieden: Die Installation eines Zäh-
lers für PV-Anlagen unter 30 kVA Leistung ist 
keine Pflicht, vielmehr werden kleine Anlagen 
als «Eigenverbrauchs»- Anschlüsse behan-
delt: Hier wird nur ein Zähler am Netzan-
schlusspunkt eingesetzt, der in beide Ener-
gieflussrichtungen misst. Es wird auch nur für 
die Energiemenge, die ins Stromnetz zurück-
fliesst, eine Vergütung gem. Art. 15 Abs. 1bis 
EnG bezahlt. Der Anteil der Stromproduktion, 
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der hinter dem Netzanschlusspunkt als «Ei-
genverbrauch» konsumiert wird, wird nicht 
vergütet.  
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Art. 6 Pflicht zur Erfassung und zur Mel-
dung von Produktions-, Import- und Ex-
portdaten  

1 Produzenten von Brenn- oder Treibstoffen 
oder von ihnen beauftragte Dritte müssen 
die Angaben nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben b und e (Produktionsdaten) erfas-
sen:  
a. monatlich bis zum 6. des Folgemonats:  

1. Brennstoffe, die nicht am Ort der Pro-
duktion zur Wärmeerzeugung ver-
wendet  

werden,  
2. Treibstoffe, die nicht am Ort der Pro-

duktion zur Stromerzeugung verwen-
det werden;  

b. jährlich bis Ende Februar des Folge-
jahrs:  
1. Brennstoffe, die am Ort der Produk-

tion zur Wärmeerzeugung verwendet 
werden,  

2. Treibstoffe, die am Ort der Produktion 
zur Stromerzeugung verwendet wer-
den.  

2 Wird in der Schweiz produziertes Gas ins 
Netz eingespeist, so muss die Menge am 
Einspeisepunkt erfasst werden.  

3 Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicher-
heit meldet der Vollzugsstelle monatlich bis 
Ende des Folgemonats die Import- und Ex-
portdaten.  

4 Importeure von massenbilanzierten Brenn- 
oder Treibstoffen nach Artikel 30 der Richt-
linie (EU) 2018/2001 müssen die Begleit-
dokumentation des Massenbilanzsystems 
erfassen.  

Art. 6 Abs. 2bis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2bis Die erfassten Produktionsdaten müssen 
einmal jährlich von einer für diesen Fachbe-
reich akkreditierten Konformitätsbewer-
tungsstelle beglaubigt werden. Von dieser 
Pflicht ausgenommen sind die Produzenten 
von Brenn- und Treibstoffen, die:  
a. die gesamte Menge der produzierten 

Brennstoffe selber verbrauchen und die 
für diese Menge ausgestellten Herkunfts-
nachweise nicht als Nachweis für die Nut-
zung von Brennstoffen einsetzen; oder  

b. die gesamte Menge der produzierten 
Brenn- und Treibstoffe in einen anderen 
Energieträger umwandeln.  
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Art. 8  

1 Um in der Datenbank nach Artikel 9 erfasst 
zu werden, muss ein ausländischer Her-
kunftsnachweis für erneuerbare Gase oder 
ein anderes ausländisches Zertifikat für er-
neuerbare Gase folgende Bedingungen er-
füllen:  
a. Das erneuerbare Gas wird nach dem 

Stand der Technik aus biogenen Abfäl-
len oder Produktionsrückständen herge-
stellt.  

b. Für das erneuerbare Gas, das aus ande-
ren erneuerbaren Energieträgern als Bi-
omasse hergestellt wird, muss vorlie-
gen:  
1. ein gültiges Zertifikat, das durch ein 

anerkanntes System nach Artikel 30 
Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 ausgestellt worden ist;  

2. eine Begleitdokumentation, aus der 
hervorgeht, dass es sich um einen 
erneuerbaren Kraftstoff nicht bioge-
nen Ursprungs nach Artikel 2 Num-
mer 36 der Richtlinie (EU) 2018/2001 
handelt.  

c. Das ausländische Zertifikat für erneuer-
bare Gase wurde von einem nationalen 
Register ausgegeben oder über das 
«European Renewable Gas Registry» 
gehandelt oder beruht auf dem europäi-
schen Energiezertifikatsstandard der 
«Association of Issuing Bodies».  

d. Das erneuerbare Gas wurde in das eu-
ropäische Gasnetz eingespeist.  

2 Das BFE veröffentlicht Richtlinien zu den 
Belegen, nach denen das erneuerbare Gas 
nach dem Stand der Technik aus biogenen 
Abfällen oder Produktionsrückständen her-
gestellt wurde.  

3 Wird ein ausländisches Zertifikat für erneu-
erbare Gase in der Datenbank nach Artikel 
9 erfasst, so ist es im ursprünglichen Re-
gister zu löschen.  

Art. 8 Abs. 1 Bst. c und 4  

1 Um in der Datenbank nach Artikel 9 erfasst 
zu werden, muss ein ausländischer Her-
kunftsnachweis für erneuerbare Gase oder 
ein anderes ausländisches Zertifikat für er-
neuerbare Gase folgende Bedingungen er-
füllen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Das ausländische Zertifikat für erneuer-
bare Gase wurde von einem nationalen 
Register ausgegeben oder über das «Eu-
ropean Renewable Gas Registry»20 ge-
handelt beziehungsweise der ausländi-
sche Herkunftsnachweis für erneuerbare 
Gase beruht auf dem europäischen Ener-
giezertifikatsstandard21 der «Association 
of Issuing Bodies»22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Das erneuerbare Gas wurde in das euro-
päische Gasnetz eingespeist.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung siehe unter EnV Art. 4c Abs 1abis 
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4 Wird ein ausländisches Zertifikat für erneu-
erbare Gase aus einem Land, das über 
kein Register verfügt, in der Datenbank 
nach Artikel 9 erfasst, so muss der Impor-
teur nachweisen, dass die kommerzielle 
Doppelzählung ausgeschlossen ist.  

4 Wird ein ausländisches Zertifikat für erneuer-
bare Gase aus einem Land, das über kein 
Register verfügt, in der Datenbank nach Arti-
kel 9 erfasst, so muss der Importeur des 
ausländischen Zertifikats nachweisen, dass 
die kommerzielle Doppelzählung ausge-
schlossen ist.  

 


